
www.ssoar.info

Ethische Leitlinien für pädagogische Beziehungen
Winklhofer, Ursula; Prengel, Annedore

Veröffentlichungsversion / Published Version
Zeitschriftenartikel / journal article

Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with:
Verlag Barbara Budrich

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Winklhofer, U., & Prengel, A. (2018). Ethische Leitlinien für pädagogische Beziehungen. Diskurs Kindheits-
und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research, 13(1), 103-108. https://
doi.org/10.3224/diskurs.v13i1.09

Nutzungsbedingungen:
Dieser Text wird unter einer CC BY-SA Lizenz (Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedingungen) zur Verfügung gestellt.
Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden Sie hier:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Terms of use:
This document is made available under a CC BY-SA Licence
(Attribution-ShareAlike). For more Information see:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Diese Version ist zitierbar unter / This version is citable under:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-56423-3

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by SSOAR - Social Science Open Access Repository 

https://core.ac.uk/display/286229997?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
http://www.ssoar.info
https://doi.org/10.3224/diskurs.v13i1.09
https://doi.org/10.3224/diskurs.v13i1.09
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-56423-3


Kurzbeitrag 

Diskurs Kindheits- und Jugendforschung/ 
Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research Heft 1-2018, S. 103-108 https://doi.org/10.3224/diskurs.v13i1.09 

Ethische Leitlinien für pädagogische Beziehungen  

Ursula Winklhofer, Annedore Prengel 
 
 
 
 
 

Einleitung 

Gute pädagogische Beziehungen tragen wesentlich dazu bei, dass Leben, Lernen und de-
mokratische Sozialisation im Prozess des Aufwachsens gelingen können. Anerkennung 
der Rechte, der Würde und der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen fördert die 
Entfaltung der Persönlichkeit sowie die Achtung der Menschenrechte, Bildung und die 
Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Verantwortungsübernahme. Die Erfahrung von 
Zugehörigkeit in Kindheit und Jugend dient der Gewaltprävention und kann gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit vorbeugen. Für die ganztägige Bildung und Betreuung ist 
die Pflege guter pädagogischer Beziehungen besonders wichtig. Dabei sind Kinder und 
Jugendliche mit traumatisierenden und risikoreichen Lebenserfahrungen auf dauerhaft 
haltgebende Beziehungen zu ihren Pädagoginnen und Pädagogen besonders angewiesen.  

Um diese Einsicht im Bildungswesen zu verankern und zur Verbesserung pädagogi-
scher Beziehungen beizutragen, wurden die „Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogi-
scher Beziehungen“ entwickelt (http://paedagogische-beziehungen.eu/). Zur Vorgeschich-
te gehören ein zwanzigjähriger interdisziplinärer Forschungsprozess über die in schuli-
schen und außerschulischen Feldern vorfindliche Qualität pädagogischer Beziehungen 
(Prengel 2013) sowie die Entwicklung des Textes der „Reckahner Reflexionen“ durch ei-
nen Kreis von Expertinnen und Experten, an dem ca. 150 Personen aus verschiedenen 
bildungswissenschaftlichen, bildungspolitischen, institutionellen und pädagogisch-
praktischen Arbeitsfeldern beteiligt waren.  Auch fand im Vorfeld, im Jahr 2013, ein gro-
ßer internationaler Kongress an der Universität Potsdam zum Thema „Kinderrechte und 
die Qualität pädagogischer Beziehungen“ statt (vgl. Prengel/Winklhofer 2014 a, b).  

Kinderrechtliche Grundlagen 

Juristisch stellen die internationale Kinderrechtskonvention sowie vielseitige nationale 
und föderale gesetzliche Vorgaben klar, dass seelische Verletzungen unzulässig sind. In 
der Kinderrechtskonvention heißt es (Vereinte Nationen 1989, Artikel 3 (1)): 
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„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Ein-
richtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen 
getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“ 

Relevant sind darüber hinaus das Diskriminierungsverbot (Art. 2) und der Schutz vor 
Gewalt (Art. 19). In Artikel 28, Abs. 2 Recht auf Bildung wird ausdrücklich auf Formen 
der Disziplinierung in der Schule Bezug genommen: 

„Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Disziplin in 
der Schule in einer Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde des Kindes entspricht (…).“ 

Nationale Gesetze in demokratischen Gesellschaften untersagen in unterschiedlichen 
Ausprägungen Gewalt gegen Kinder. So heißt es zum Beispiel in der Neufassung des Ge-
setzes zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung (BGB 2002, § 1631 (2)), das im Jahr 
2000 vom Deutschen Bundestag verabschiedet wurde: 

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzun-
gen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ 

Die Reckahner Reflexionen wenden sich im Einklang mit diesen juristischen Vorgaben 
gegen alle Formen der Gewalt. Ihr besonderer Schwerpunkt ist die Stärkung von persönli-
cher Anerkennung und die Verminderung von seelischen Verletzungen, die sich in tagtäg-
lichen Interaktionen vor allem durch Worte und Gesten ereignen, weil diese wohl am wei-
testen verbreitete Gewaltform nach wie vor wenig beachtet wird. Körperliche und sexua-
lisierte Gewalt in Bildungsinstitutionen erlangten öffentliche Aufmerksamkeit, die zu 
zielgerichteten Gegenmaßnahmen und eindeutigen Verboten sowie zu strafrechtlicher 
Ahndung führte (KMK 2013). Demgegenüber sind Formen der seelischen Missachtung in 
Form alltäglicher sprachlicher Gewalt (Herrmann/Krämer/Kuch 2007; Schubarth/Winter 
2012) in pädagogischen Einrichtungen bisher kaum Gegenstand von Debatten in der Öf-
fentlichkeit geworden.  

Obwohl die Reckahner Reflexionen auf die Ebene alltäglicher pädagogischer Bezie-
hungen fokussiert sind, können sie zugleich auch Beiträge zur Prävention vor anderen 
Gewaltformen (Kindler 2014) sowie zur Stärkung des Rechts auf Bildung leisten. Indem 
sie die Wertschätzung der Kinder und Jugendlichen betonen, richten sie sich auch gegen 
körperliche, sexualisierte, miterlebte und vernachlässigende Gewalt und unterstützen die 
darauf bezogenen Initiativen und Maßnahmen. 

Empirische Grundlagen – das Projektnetz INTAKT 

Empirische Ergebnisse liefern u.a. die Beobachtungsstudien im Projektnetz INTAKT 
(Soziale Interaktionen in pädagogischen Arbeitsfeldern). Dabei handelt es sich um einen 
Verbund, in dem Lehrforschungsprojekte und Forschungsprojekte kooperieren, um Wis-
sen über Formen pädagogischer Interaktionen und Beziehungen und deren Verbreitung zu 
gewinnen.1 

In 15-jähriger Kooperation entstand ein gegenwärtig 12 000 Feldvignetten umfassen-
der Datensatz, der aus Interaktionsszenen besteht, die in Schulen, Kindertagestätten und 
sozialpädagogischen Einrichtungen protokolliert wurden (Prengel 2013; Tellisch 2015). 
Kodierte Interaktionsformen der Anerkennung sind u.a. Lob, freundlicher Kommentar, 
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sinnvolle Hilfe, konstruktive Anweisung, Trost, Kooperation fördern, Fairness, Missach-
tung durch Mitschüler unterbinden, notwendige Grenzen setzen, positive Zuschreibung 
zum Kind, sinnvoll Konsequenzen aufzeigen, konstruktive Strafe, respektvolle Distanz. 
Kodierte Interaktionsformen der Verletzung sind u.a. destruktive Ermahnung, destruktiver 
Kommentar, ignorieren, Spott/Ironie/Sarkasmus, Drohung, Ausgrenzung, anbrüllen, de-
struktive Strafe, negative Zuschreibung zum Kind, notwendige Grenzen nicht setzen, 
Missachtung durch Mitschüler tolerieren und Kooperation verhindern (Zapf/Klauder 
2014). Im gesamten riesigen Datensatz wurde die geringe Anzahl von insgesamt 59 Inter-
aktionen als „aggressiver Körperkontakt“ kategorisiert (vor allem am Arm ziehen, schub-
sen oder schütteln). Die Beobachtenden konnten in den gruppen- bzw. klassenöffentlichen 
Beobachtungssituationen keine Interaktionen, die als sexualisierter Übergriff kodiert wur-
den, wahrnehmen. Verbale und mimisch-gestische Übergriffe ohne direkten Körperkon-
takt in graduell ganz unterschiedlich verletzender Ausprägung müssen aufgrund der Be-
obachtungen als die insgesamt am häufigsten vorkommende Form der Kindeswohlge-
fährdung angesehen werden. Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass auch die Ver-
nachlässigung sowie das Miterleben von Gewalt gegen andere Menschen als traumatisie-
rende Gewaltformen einzuordnen sind. 

Die Ergebnisse lassen sich in folgender holzschnittartiger Faustregel zusammenfas-
sen: Durchschnittlich kategorisierten die Beobachtenden drei Viertel der Lehrer-Schüler- 
bzw. Erzieher-Kind-Interaktionen als anerkennend und neutral, während sie ca. 20 % als 
leicht verletzend bzw. ambivalent und mehr als 5 % als stark verletzend einordneten. See-
lische Verletzungen bilden in pädagogischen Institutionen die am häufigsten vorkom-
mende Form der Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.  

Für das Verständnis der genannten Befunde ist zu berücksichtigen, dass die erhobe-
nen Handlungsweisen unter der Bedingung der Gegenwart von Zeugen vorkamen und 
dass die Durchschnittswerte nichts über das Handeln Einzelner aussagen, denn es finden 
sich Pädagoginnen und Pädagogen mit sehr verschiedenen individuellen Anerkennungsbi-
lanzen Tür an Tür. An Orten mit explizit reformpädagogischem oder inklusivem Profil, in 
deren Schulkultur oder einrichtungsspezifischem Bild vom Kind Anerkennung betont 
wird, fallen die Durchschnittswerte deutlich besser aus, aber auch hier werden regelmäßig 
einzelne Lehrkräfte beziehungsweise pädagogische Fachkräfte gefunden, die stark dazu 
neigen, die ihnen Anvertrauten zu verletzen. Auch fanden sich einzelne Krippen, Kitas 
und Schulen aller Schulformen, deren Teams und Kollegien sich kollektiv auf eine aver-
sive Haltung Kindern gegenüber geeinigt zu haben schienen. Protokolliert wurde zum 
Beispiel, wie sie Krippenkinder stundenlang, auch bei Kummer, sich selbst überließen 
und das als Erziehung zur Selbständigkeit legitimierten, oder auch wie sie sich gegensei-
tig in der Haltung einer diskriminierenden Entwertung ihrer Schülerschaft bestärkten und 
kinderfreundlicheren Kolleginnen in ihren Reihen oder anders denkenden Praktikantinnen 
das Leben schwer machten.  

Die Forschungsbefunde resümierend lässt sich festhalten: In unserem Bildungssystem 
sind ethisch vorbildliches, die Würde der Kinder und Jugendlichen in ausreichendem Ma-
ße achtendes und ethisch unzulässiges, Kinder und Jugendliche seelisch verletzendes pä-
dagogisches Handeln empirisch vorzufinden (Krämer/Bagattini 2015). Seelische Verlet-
zungen sind die am weitesten verbreitete Form der Gewalt, die Kinder erleiden und deren 
Zeugen sie werden. Die Aussagen der Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer 
Beziehungen beruhen auf den umfassenden Einblicken der INTAKT-Studien und weiterer 
Untersuchungen, die nachweisen, dass die alltägliche Gestaltung pädagogischer Bezie-
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hungen von zahlreichen Verletzungen ebenso bestimmt ist wie von professionellen For-
men humaner Anerkennung auch in schwierigen Situationen.2 

Ziele der Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer 
Beziehungen  

Die Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen dienen dazu, die men-
schenwürdige Gestaltung pädagogischer Beziehungen zu fördern. Kern des Dokuments 
sind zehn Leitlinien einer Selbstverpflichtung, die in minimalistischer, also präziser und 
verständlicher Sprache ethische Orientierungen für den Alltag in schulischen, frühpäda-
gogischen und sozialpädagogischen Feldern formulieren. Im Spektrum internationaler 
kinderrechtlich fundierter Erklärungen zur Professionsethik wird damit – soweit wir wis-
sen – erstmals eine spezifische Charta vereinbart, die eigens dem Schwerpunkt anerken-
nenden und verletzenden pädagogischen Handelns mit seinen täglichen Auswirkungen 
auf das seelische Erleben der Kinder und Jugendlichen gewidmet ist.3 Die Reckahner Re-
flexionen konzentrieren sich auf die persönliche Dimension professionellen Handelns, 
darüber hinaus beziehen sie auch den Einfluss struktureller Bedingungen auf personale 
und intersubjektive Prozesse mit ein. In Zeiten, in denen frühe und ganztägige institutio-
nelle Bildung zunehmen, gewinnen professionelle Bezugspersonen an existenzieller Be-
deutung für Kinder, da sie einen erheblichen Anteil ihrer Lebenszeit in Bildungseinrich-
tungen verbringen. Die ethische Selbstverpflichtung der Lehrpersonen und Erziehenden 
wird unerlässlich. 

Die erste Aussage der Reckahner Reflexionen „Kinder und Jugendliche werden wert-
schätzend angesprochen und behandelt“, bildet die pädagogische Grundregel für den 
Umgang mit allen Kindern und Jugendlichen in allen institutionellen Strukturen. Unter 
den sechs Leitlinien „Was ethisch begründet ist“ ist auch der Grundsatz „Kinder und Ju-
gendliche werden zu Selbstachtung und Anerkennung der Anderen angeleitet“ zentral. 
Grundlegend für die vier Leitlinien „Was ethisch unzulässig ist“ ist die Aussage „Es ist 
nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte Kinder und Jugendliche 
diskriminierend, respektlos, demütigend, übergriffig oder unhöflich behandeln“.  

Gleichzeitig handelt es sich hierbei um pädagogische Grundregeln für die Arbeit mit 
heterogenen Gruppen und Klassen. Denn sie sollen allen Kindern und Jugendlichen – mit 
ihren unterschiedlichsten sozialen, ökonomischen, kulturellen, religiösen, geschlechtli-
chen, befähigenden oder behindernden lebensweltlichen Erfahrungen – nützen.  

Herausgeber der Reckahner Reflexionen sind das Deutsche Institut für Menschen-
rechte, das Deutsche Jugendinstitut, das MenschenRechtsZentrum an der Universität 
Potsdam und Rochow-Museum und die Akademie für bildungsgeschichtliche und zeitdi-
agnostische Forschung an der Universität Potsdam. Im Sinne des kulturellen Gedächtnis-
ses widmet sich die Rochow-Akademie diesem gegenwarts- und zukunftsbezogenen 
Thema an historisch bedeutsamem Ort: Im Dorf Reckahn, nahe Brandenburg/Havel, be-
findet sich die historisch erste philanthropische  Musterschule, in der Kinder aller Stände - 
so dokumentieren es mehrere historische Beobachtungsberichte unabhängig voneinander -  
als vernunftbegabte Wesen angesehen und anerkennend unterrichtet wurden. 

Kostenlos bestellt werden können eine ausführliche Broschüre, ein prägnantes Plakat, 
ein informativer Flyer und ein knapp gehaltener Miniflyer (http://paedagogische-
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beziehungen.eu). Der Newsletter zu den Reckahner Reflexionen kann bestellt werden 
über: info@paedagogische-beziehungen.eu. 

Anmerkungen 
 
1  Die (Namen und Erhebungsorte anonymisierenden) INTAKT-Protokolle mit Feldvignetten können 

wegen ihrer hohen Anzahl in verschiedenen Auswertungsperspektiven statistisch analysiert werden. 
Im von Friederike Heinzel gegründeten Online-Fallarchiv Schulpädagogik der Universität Kassel 
wird der Gesamtdatensatz aufbewahrt und auf Antrag für weitere Sekundäranalysen und Projekte im 
Bereich der Lehrerbildung zur Verfügung gestellt (Heinzel/Krasemann 2015). 

2  Es gibt struktur- und machttheoretische Ansätze in der Erziehungswissenschaft, die sich, wenn sie 
pädagogische Interaktionen deuten, vor allem für die ihnen prinzipiell und unvermeidlich innewoh-
nenden Machtverhältnisse interessieren. In dieser strukturtheoretischen Perspektive wird in der Re-
gel nicht die Unterscheidung zwischen genügend gutem und unzulässigem professionellen Handeln 
betont, sodass hier nach Tillmann (2014) die Ethik pädagogischen Handelns und seine normative 
Verwobenheit (Beer/Bittlingmayer 2008) aus dem Blick geraten. Demgegenüber nehmen die 
Reckahner Reflexionen und die ihnen zugrunde liegenden Studien eine andere Perspektive ein, denn 
es geht ihnen um Analysen im Interesse eines bestmöglichen Abbaus schädlichen Handelns und ei-
ner bestmöglichen Stärkung förderlichen Handelns. 

3  Verschiedene Unterstützer ermöglichten in verschiedenen Phasen dieses Vorhaben, u.a.: Die Ham-
burger Stiftung, die GEW, das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, die Helga Breuninger 
Stiftung, die Universitätsgesellschaft Potsdam. Durch die Robert Bosch Stiftung kann ein vierjähri-
ges Projekt zur Verbreitung und Implementation der Reckahner Reflexionen“ realisiert werden, so 
dass ein kostenloses Materialangebot in Print- und Online-Medien verfügbar ist und Moderatoren-
schulungen zur Arbeit mit den Reckahner Reflexionen in Aus- und Fortbildung für pädagogische 
Berufe konzipiert und angeboten werden können. 
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